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1. Einleitung1. Einleitung1. Einleitung1. Einleitung    
    
 
 
Mit seiner idyllischen Lage am Rande des Schönbuchs lockt Herrenberg Menschen von nah und 
fern an. Durch eine gut ausgebaute Infrastruktur und die ideale Verkehrsanbindung an den 
Ballungsraum Stuttgart sowie den angrenzenden Naturpark Schönbuch bietet die Stadt mit 
seinen 7 Teilorten für seine Einwohner eine hohe Wohn- und Lebensqualität. 
 
Herrenberg liegt an der Eisenbahnlinie Stuttgart-Singen, der sogenannten "Gäubahn". Über diese 
Bahnlinie ist Herrenberg an den Verkehrsverbund Stuttgart angeschlossen und mit der S-Bahn-
Linie S 1 ist Stuttgart und der mittlere Neckarraum problemlos im Halbstundentakt erreichbar. 
Tübingen erreicht man mit der Ammertalbahn, die auf den S-Bahn-Takt abgestimmt ist. 
Zusätzlich führen Buslinien in die umliegenden Städte und Gemeinden. Die Stadt mit ihren ca. 
31.000 Einwohnern liegt auch für den Individualverkehr äußerst verkehrsgünstig. 36 km südlich 
von Stuttgart und 18 km westlich von Tübingen entfernt ist sie schnell und bequem zu erreichen. 
Neben den beiden Bundesstraßen B 14 und B 28, die sich in Herrenberg kreuzen, führt die 
Autobahn A 81 Stuttgart-Bodensee unmittelbar an der Stadt vorbei. 
 
In den vergangenen Jahren hat es Herrenberg erfolgreich geschafft, Tradition und Moderne in 
einem gelungenen Gesamtkonzept zu vereinen. Eine große Fußgängerzone in mittelalterlichem 
Flair sorgt mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten für Leben in der Stadt. Auch die Stiftskirche 
mit ihrem einzigartigen Glockenmuseum und viele weitere Sehenswürdigkeiten gehören zum 
Pflichtprogramm für jeden Besucher.  
 
Daneben präsentiert sich Herrenberg heute aber auch als modernes Mittelzentrum des Gäus mit 
guten Freizeitangeboten, einem regen Vereinsleben und einem kulturellen Angebot mit 
Konzerten, Theater- und Kabarettabenden. Dazu gehören auch Bildungsstätten, soziale und 
sportliche Einrichtungen wie sämtliche Schularten, Kindertageseinrichtungen, Freibad und 
Jugendhaus. Zudem verfügt Herrenberg über eine florierende Wirtschaft (Handel, Produktion, 
Dienstleistungen, usw.). Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Erholen liegen in Herrenberg nahe 
beieinander und ermöglichen so die Verbindung unterschiedlichster Tätigkeiten bei gleichzeitig 
„kurzen Wegen“. 
 
Nähere Informationen zum Ausschreibungsverfahren, zu den erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen und zu den Festsetzungen im Bebauungsplan „An der Raingasse“ können 
Sie diesem Exposé entnehmen. Für weitere Fragen steht Ihnen das Team der Bauverwaltung, 
Bereich Grundstücksverkehr gerne zur Verfügung. 
 
 
Eine Information der Stadt Herrenberg (Stand Dez. 2011) 
Bauverwaltung / Grundstücksverkehr 
Marktplatz 1 
71083 Herrenberg 
Tel  07032  924 -   238 
Fax 07032  924 - 4230 
grundstuecksverkehr@herrenberg.de 
www.herrenberg.de 
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2. 2. 2. 2. Lage deLage deLage deLage des Gebietss Gebietss Gebietss Gebiets    
 
 

 
 
Die angebotenen Wohnbauflächen liegen im Teilort Affstätt, der direkt an die Kernstatt angrenzt 
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut an das Zentrum von Herrenberg und den Bahnhof 
angebunden ist. Das Neubaugebiet „An der Raingasse“ befindet sich nördlich der Conrad-Weiser- 
und östlich der Rainstraße. Von diesen beiden vorhandenen Straßen wird das geplante 
Wohngebiet auch erschlossen. 
 
Die Stadt Herrenberg verfügt im süd-östlichen Teil dieses Neubaugebiets (WA3 und WA4) über 
drei größere zusammenhängende Parzellen mit Grundstücksgrößen von ca. 900 – 4.600 qm. 
Diese eigenen sich zur Bebauung mit Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern und 
können an einen oder mehrere Interessenten verkauft werden. Die Verkaufsausschreibung 
richtet sich an Bauträger, Baugemeinschaften, Baufirmen und sonstige Investoren, die an der 
Realisierung einer qualitätsvollen Wohnbebauung mit moderner Architektur interessiert sind und 
sich verpflichten, die geplante Bebauung innerhalb von 2 Jahren nach Fertigstellung der 
Erschließungsarbeiten durchzuführen. Insbesondere sind zukunftsfähige Konzepte zur 
Energieversorgung, ein erhöhter Energieeffizienz-Standard und innovative Lösungen zur 
ökologischen Ausrichtung gefragt. Außerdem wird Wert auf eine Kosten und Flächen sparende 
Bebauung gelegt. 
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3333. . . . LagepLagepLagepLageplan lan lan lan und Liste und Liste und Liste und Liste zu den zu den zu den zu den angebotenen Grundstückeangebotenen Grundstückeangebotenen Grundstückeangebotenen Grundstückennnn    
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Liste der 3 angebotenen städtischen BaugrundstückeListe der 3 angebotenen städtischen BaugrundstückeListe der 3 angebotenen städtischen BaugrundstückeListe der 3 angebotenen städtischen Baugrundstücke:::: 

 
 
 
 
 
 

 
 
    
4444. Planungsrecht. Planungsrecht. Planungsrecht. Planungsrecht    
 
 
Für das Wohngebiet gilt der Bebauungsplan „An der Raingasse“, in dem für die bisher nicht 
bebauten Flächen ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt ist. Zulässig sind im gesamten 
Gebiet eine 2-geschossige Bauweise und eine Grundflächenzahl von 0,4. Für die angebotenen 
drei Grundstücke gelten die Festsetzungen im WA3 und WA4. Danach ist eine maximale 
Traufhöhe von 6,5 m und zulässig und die Firsthöhe darf höchstens 11,0 m betragen. In diesem 
Bereich sind unterschiedliche Dachformen möglich (siehe Nutzungsschablonen bzw. Textteil, IV. 
Örtliche Bauvorschriften, Ziffer 1). Während im WA3 nur Doppelhaushälften und Hausgruppen 
zulässig sind, können im WA4 beliebige Bauformen realisiert werden. Der Textteil, die 
Planzeichenerklärung, die Nutzungsschablonen sowie ein verkleinerter Lageplan des 
Bebauungsplanes sind diesem Exposé beigefügt. Die Grundstücksgrenzen im Bebauungsplan sind 
nur nachrichtlich dargestellt und deshalb unverbindlich. Die verbindlichen Grenzen sind aus dem 
Katasterplan ersichtlich. 
 
Private Grünflächen "Eingrünung" Private Grünflächen "Eingrünung" Private Grünflächen "Eingrünung" Private Grünflächen "Eingrünung" an der Ostseite des an der Ostseite des an der Ostseite des an der Ostseite des Flst. Nr. 2042Flst. Nr. 2042Flst. Nr. 2042Flst. Nr. 2042 (8 m (8 m (8 m (8 m----Streifen)Streifen)Streifen)Streifen)::::    
In den festgesetzten Flächen entlang dem östlichen Ortsrand sind bestimmte Sträucher im 
Abstand von maximal 1,50 m zu pflanzen. Sie müssen eine Pflanzhöhe von mindestens 0,60 m 
aufweisen. Zusätzlich ist pro Baugrundstück zwischen den einzelnen Sträuchern mindestens ein 
Baum als Hochstamm aus der im Textteil des Bebauungsplanes angegebenen Pflanzenliste zu 
pflanzen. Innerhalb von 5 Jahren nach Baufertigstellung ist ein geschlossener Heckenstreifen zu 
entwickeln und dauerhaft zu erhalten. 
 
MindestzMindestzMindestzMindestzahl von Stellplätzen je Wohneinheitahl von Stellplätzen je Wohneinheitahl von Stellplätzen je Wohneinheitahl von Stellplätzen je Wohneinheit::::    
Je Wohneinheit sind mindestens 1,5 Stellplätze, bei Gebäuden mit nur einer Wohneinheit 
mindestens 2 Stellplätze herzustellen. 
 
 
    
5. Erschließung5. Erschließung5. Erschließung5. Erschließung    
 
 
Mit der Erschließung des Wohngebietes wurde am 04.10.2011 begonnen. Sie dauert 
voraussichtlich bis Ende September 2012, so dass die Bebauung der städtischen Grundstücke ab 
Oktober 2012 möglich ist. 
 
Der Verkauf der Grundstücke erfolgt in erschlossenem Zustand. Dies bedeutet, dass im Rahmen 
der Erschließungsarbeiten außer der Herstellung der Straßen auch die Leitungen für Wasser, 
Abwasser, Gas, Strom, Breitbandkabel und Telekommunikation bis an die Grundstücksgrenze der 
jeweiligen Bauplätze gelegt werden (äußere Erschließung). Im Kaufpreis sind auch die öffentlich-
rechtlichen Erschließungs- und Anliegerbeiträge enthalten. 
 
Die Kosten für die Leitungsverlegung auf dem Bauplatz selbst (von der Grundstücksgrenze bis zu 
den baulichen Anlagen) sind Teil der Baukosten und von jedem Grundstückskäufer selbst zu 
tragen. Die privatwirtschaftlichen Leitungsträger verlangen hierfür entsprechende Netzkosten-
beiträge und Netzanschlusskosten, die im Grundstückskaufpreis nicht enthalten sind. 
 
Des Weiteren sind die Planung und Herstellung sämtlicher zur Realisierung des städtebaulichen 
Konzepts notwendigen Erschließungsmaßnahmen (innere Erschließung) sowie deren Anschluss 
an die äußere Erschließung einschließlich der Koordination mit anderen Leitungsträgern und 

lfd. lfd. lfd. lfd.     
Nr.Nr.Nr.Nr.    

Flst. Flst. Flst. Flst.     
Nr.Nr.Nr.Nr.    

Fläche Fläche Fläche Fläche GesamtGesamtGesamtGesamt----
grundstückgrundstückgrundstückgrundstück    qqqqmmmm    

Baufläche qmBaufläche qmBaufläche qmBaufläche qm    
(350 €/qm)(350 €/qm)(350 €/qm)(350 €/qm)    

Private GrünPrivate GrünPrivate GrünPrivate Grünfläche qmfläche qmfläche qmfläche qm    
(175 €/qm)(175 €/qm)(175 €/qm)(175 €/qm)    

Gebietstyp lt.Gebietstyp lt.Gebietstyp lt.Gebietstyp lt.    
BebauungsplanBebauungsplanBebauungsplanBebauungsplan    

1 2000 906 906 0 WA3 
2 2025 4.585 4.585 0 WA4 
3 2042 3.347 3.011 336 WA4 
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Infrastrukturanbietern in eigenem Namen und auf eigene Rechnung des Bewerbers 
durchzuführen. Die anfallenden Kosten sind deshalb vom Bewerber auf der Basis seines 
städtebaulichen Entwurfes zu ermitteln. Bei der Vergabe eines Grundstücks an mehrere 
Investoren ist zur Durchführung der inneren Erschließung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. 
Die Abwasserbeseitigung im Baugebiet ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im 
Trennsystem vorgesehen. 
 
ZuZuZuZu---- und Abfahrt (Zugang) zu den Grundstücken: und Abfahrt (Zugang) zu den Grundstücken: und Abfahrt (Zugang) zu den Grundstücken: und Abfahrt (Zugang) zu den Grundstücken:    
 
Flst. Nr. 2000: 
Erschließung von Norden und Osten möglich. 
 
Flst. Nr. 2025: 
Erschließung von Westen, Norden, Osten und Süden möglich, wobei die südliche Erschließung nur 
mit Einschränkungen wegen der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünfläche 
(Baumallee) möglich ist. 
 
Flst. Nr. 2042: 
Erschließung von Westen unter Beachtung der öffentlichen Parkflächen und 
Straßenbegleitbäume möglich. Die Erschließung von Süden ist wegen der im Bebauungsplan 
festgesetzten privaten Grünfläche (Baumallee) und des teilweise festgelegten Zu- und 
Abfahrtsverbotes nur eingeschränkt möglich. Eine Erschließung von Osten ist aufgrund der 
festgelegten Grünflächen nicht möglich. Bei der Erschließung von Norden ist zu beachten, dass 
im nord-östlichen Grundstücksbereich (nach der Wendemöglichkeit) ein Zu- und Abfahrtsverbot 
im Bebauungsplan festgesetzt ist. 
 
 
    
6666. Kaufpreis. Kaufpreis. Kaufpreis. Kaufpreis / Preisnach / Preisnach / Preisnach / Preisnachlässelässelässelässe    
 
    
Es gelten folgende Kaufpreise: 
350 €/qm für Bauflächen 
175 €/qm für die privaten Grünflächenanteile auf dem Flst. Nr. 2042 (mit 336 qm) 
 
Der Kaufpreis orientiert sich am Verkehrswert und ist ohne Gewinn an die zukünftigen Käufer 
der entstehenden Gebäude bzw. Wohnungen weiter zu geben. Für Enderwerber mit Kindern 
bestehen Fördermöglichkeiten nach den Richtlinien der Stadt Herrenberg. 
 
Für Gebäude, die nach dem KfW-Effizienzhaus 40 Standard oder als Passivhaus nach den 
einschlägigen Normen realisiert werden, wird ein Preisnachlass auf den Grundstückskaufpreis in 
Höhe von 10 % eingeräumt. 
 
 
    
7777. Aufgabenstellung. Aufgabenstellung. Aufgabenstellung. Aufgabenstellung    
 
 
Die Stadt sucht für die Bebauung des oben genannten Areals Partner, die eine qualitätsvolle 
Wohnbebauung mit moderner Architektur für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere 
Familien mit Kindern beabsichtigen und sich möglichst durch eine besondere Profilierung am 
Immobilienmarkt hervorheben.  
 
Ausdrücklich erwünscht sind zukunftsfähige Konzepte zur Energieversorgung, ein erhöhter 
Energieeffizienz-Standard gegenüber den gesetzlichen Vorgaben und innovative Lösungen zur 
ökologischen Ausrichtung. Da ein anspruchsvoller energetischer Standard je nach Bau- und 
Nutzungsform auf unterschiedliche Art und Weise erreicht werden kann, sollen grundsätzlich alle 
möglichen Technologien genutzt werden können. So kann ein hoher Wärmedämmstandard in 
Verbindung mit Gasbrennwerttechnik und Solarunterstützung zu ähnlichen Ergebnissen führen 
wie die Wärmeerzeugung mittels regenerativer Energien oder der Aufbau von 
Miniversorgungsnetzen. Die Technologien können sich auch in Abhängigkeit vom Gebäudetyp 
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und der Wohnform (Einzel-, Doppel- Reihenhausbebauung oder Geschosswohnungsbau) 
unterscheiden. Zudem wird Wert auf eine Kosten und Flächen sparende Bebauung gelegt. 
 
Die Realisierung des Projekts soll möglichst zügig nach Abschluss der Erschließungsarbeiten 
beginnen und innerhalb eines zeitlich definierten Rahmens durchgeführt werden. Die Bauzeiten 
sind von den Kaufinteressenten projektabhängig in der Bewerbung anzugeben. 
 
 
    
8888. Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen    
 
 
Für die Bebauungsvorschläge gelten folgende Rahmenbedingungen: 
 
7.1 7.1 7.1 7.1 Städtebauliche und architektonische RahmenbedingungenStädtebauliche und architektonische RahmenbedingungenStädtebauliche und architektonische RahmenbedingungenStädtebauliche und architektonische Rahmenbedingungen    
 

� Der Bebauungsplan „An der Raingasse“ setzt eine Bebauung der Grundstücke mit 2 
Vollgeschossen, einer GRZ von 0,4, einer TH max. mit 6,5 m und einer FH max. mit 11,0 m 
fest. Dachformen und Haustypen (Einzel- oder Doppelhäuser, Hausgruppen oder 
Geschosswohnungsbau) sind in diesem allgemeinen Wohngebiet offen gelassen. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, unterschiedliche Haustypen und Wohnformen zu entwickeln und 
vorzuschlagen. 

 
� Die Grundstücke liegen in einem  Wasserschutzgebiet der Zone III B. Die einschlägigen 

Vorschriften der Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten. 
 

� Zu- und Abfahrten sowie die Ver- und Entsorgung sind an geeigneten Stellen vorzusehen. 
Das Plangebiet wird mit sämtlichen Ver- und Entsorgungsleitungen erschlossen 
(Stromkabel, Wasser, Gas, Telekommunikation einschl. Glasfaserleitungen der Stadtwerke 
Herrenberg). 

 
� Angestrebt wird eine qualitätsvolle Bebauung mit moderner Architektur und ökologischer 

Ausrichtung, die sich durch eine besondere Profilierung am Immobilienmarkt hervorhebt. 
Die Planung sollte auf den Grundsätzen des nachhaltigen Bauens basieren und einen 
zukunftsweisenden Beitrag zur Baukultur leisten. Neben einer städtebaulich schlüssigen 
Gesamtkonzeption mit Kosten und Flächen sparender Bauweise ist eine ansprechende 
äußere Fassaden- und Dachgestaltung zu wählen. 

    
� Bauprojekte für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere für Familien mit Kindern oder 

ältere Personen bzw. Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen (barrierefreie 
Bauwerke) sind erwünscht. 

 
7777.2 Ökologische Rahmenbedingungen.2 Ökologische Rahmenbedingungen.2 Ökologische Rahmenbedingungen.2 Ökologische Rahmenbedingungen 
 

�  Innovative ökologische Lösungen z. B. Gründächer, Zisternen, Verwendung 
umweltfreundlicher Materialien usw. sind erwünscht. Die Bebauung und Erschließung ist 
mit einem möglichst geringen Flächenaufwand bzw. einer geringen Flächenversiegelung 
zu planen. 

 
� Die sparsame und rationelle Energieverwendung ist aufgrund knapper Ressourcen und 

zum Schutz der Umwelt eine vorrangige Aufgabe unserer Zeit. Ziel ist es, möglichst wenig 
Energie zu verbrauchen, um die Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren und langfristig 
den erforderlichen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken. Kompakte 
Baukörper mit günstigem A/V-Verhältnis, zukunftsfähige Konzepte zur 
Energieversorgung und ein erhöhter Standard an Energieeffizienz sind uns aus diesen 
Gründen wichtig.  

 
Deshalb wird für die Wohngebäude festgelegt, dass sie den Standard eines KfW-Effizienz-
hauses 70 (Niedrigenergiehaus) einhalten müssen. Dies bedeutet, dass der 
Jahresprimärbedarf maximal 70 % und der Transmissionswärmeverlust maximal 85 % 
der nach der derzeit geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) maßgeblichen 
Werte betragen dürfen. 
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Für Gebäude, die nach dem KfW-Effizienzhaus 40 Standard oder als Passivhaus nach den 
einschlägigen Normen realisiert werden, wird ein Preisnachlass auf den 
Grundstückskaufpreis in Höhe von 10 % eingeräumt. 
 

7777.3 Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenb.3 Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenb.3 Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenb.3 Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbeeeedingungendingungendingungendingungen    
    

� Der Grundstückskaufpreis wird mit einheitlich 350 €/qm festgelegt. Dieser ist ohne 
Gewinn an die Enderwerber der entstehenden Gebäude bzw. Wohnungen weiter zu geben. 

 
� Der Kaufpreis ist innerhalb eines Monats nach Vertragsabschluss zur Zahlung fällig. 
 
� Für Gebäude, welche mindestens nach dem KfW-Effizienzhaus 40 Standard oder als 

Passivhaus nach den einschlägigen Normen realisiert werden, wird ein Preisnachlass auf 
den Grundstückskaufpreis in Höhe von 10 % eingeräumt. 

 
� Entsprechend den Richtlinien der Stadt Herrenberg für den Verkauf von 

Wohnbaugrundstücken wird Enderwerbern mit Kind(ern) ein Zuschuss in Höhe von 3.000 
€ pro Kind gewährt. 

 
� Kosten für die zu erbringenden Leistungen und für die zu erstellenden Unterlagen werden 

von der Stadt Herrenberg nicht übernommen. Die Planung erfolgt auf eigene Kosten und 
eigenes Risiko. 

 
� Die Auswahl des oder der Bewerber, welche den Zuschlag erhalten, trifft freibleibend der 

Gemeinderat der Stadt Herrenberg. Das Bewerbungsverfahren begründet keine 
unmittelbaren Rechtsansprüche gegenüber der Stadt. Die Rechtsbeziehungen zwischen 
der Stadt und den einzelnen Bewerbern bzw. Erwerbern werden ausschließlich durch die 
abzuschließenden Grundstückskaufverträge geregelt. 

 
� Die Stadt behält sich vor, die Grundstücksflächen an einen oder mehrere Interessenten zu 

verkaufen. 
 
� Der Grundstückskaufvertrag soll innerhalb von 3 Monaten nach Zuschlagserteilung 

abgeschlossen werden. Vor Vertragsabschluss ist vom Käufer ein Finanzierungsnachweis 
vorzulegen. 

 
� Die Vermarktung der Bauobjekte erfolgt vom Erwerber in eigenem Namen und auf eigene 

Rechnung. 
 

� Für den Fall, dass die Bebauung der Grundstücke nicht innerhalb des festgelegten 
Zeitraums erfolgt, behält sich die Stadt ein im Grundbuch gesichertes Wiederkaufsrecht 
vor. 

 
 
    
9999. Bewerbungsunterlagen. Bewerbungsunterlagen. Bewerbungsunterlagen. Bewerbungsunterlagen    
 
 
Folgende Leistungen und Unterlagen sind von den Bewerbern jeweils in 4-facher Ausfertigung in 
Papierform sowie auf CD im pdf-Format gespeichert vorzulegen: 
 
Zeichnerische Darstellungen (im Papierformat max. DIN A 3) und schriftliche Erläuterungen: 
 

� Entwicklung eines Bebauungsvorschlags (städtebaulicher Entwurf) für die Neubebauung 
der Grundstücke unter Berücksichtigung der Bebauungsplanfestsetzungen und der o. g. 
Rahmenbedingungen sowie unter Berücksichtigung der eigenen Markteinschätzung. 

 
� Beschreibung des städtebaulichen/architektonischen Konzeptes und Aussagen zur 

Erschließung. Die Erläuterungen in Form von Texten und Skizzen auf den Plänen. 
 
� Angaben zu den geplanten Bauformen (Einzel-, Doppel-, Reihenhaus oder 

Geschosswohnungsbau) und zum Maß der baulichen Nutzung. 
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� Berechnung der Anzahl der erforderlichen Stellplätze. 
 
� Angaben zum Umfang des angestrebten Projektes (Gesamtfläche, Anzahl der 

Wohneinheiten etc.). 
 
� Angaben zu den Zielgruppen der Enderwerber oder Mieter. 
 
� Lageplan im Maßstab 1:500 als Dachaufsicht mit Darstellung der geplanten 

Grundstückseinteilung, Bebauung, Lage der Stellplätze, Verkehrsanlagen, Spielplätze, 
Grünanlagen usw. und mit entsprechendem schriftlichen Teil bzw. Berechnung der 
überbauten Grundflächen. 

 
� Grundrisse (UG, EG, 1. OG, DG) und Schnitte der Gebäude im Maßstab 1:200, sowie der 

schematischen Darstellung der Grün- und Freiflächen, der Zu- und Abfahren, der 
Parkierung (Stellplätze, Carports und Garagen) und der Fußwege. Die Grundrisse sind 
analog zur Anordnung im Lageplan genordet darzustellen. Die Führung der Schnitte ist 
einzuzeichnen. In den Schnitten müssen zudem die Erdgeschossfußboden- und die 
Trauf- und Firsthöhen angegeben sein. 

 
� Berechnung der Grundflächenzahl, Wohn- und Nutzflächenberechnung, Berechnung der 

versiegelten Fläche pro Grundstück, Berechnung des umbauten Raumes. 
 
� Aussagen zur Herstellung und Unterhaltung von Verkehrs- und Grünflächen sowie 

sonstiger Erschließungsanlagen. 
 
� Ansichten der Gebäude im Maßstab 1:200: Sämtliche für das Verständnis erforderliche 

Ansichten mit Eintragung des bestehenden und geplanten Geländes. Ggf. Darstellung der 
energetisch relevanten Dach- und Fassadenelemente (z. B. Sonnenschutz, Solartechnik 
usw.). 

 
� Aussagen zur geplanten Energieversorgung und zur Energieeffizienz der Gebäude (KfW-

Effizienzhauses 70, Passivhausstandard oder besser). 
 
� Erläuterungen zur ökologischen Ausrichtung (z. B. Wärmedämmstandard, 

Regenwassernutzung, Energiekonzept) und Darstellung der Bauweise des Projekts z. B. 
Gründächer, Zisternen, Verwendung umweltfreundlicher Materialien usw.). 

 
� Investitions-, Finanzierungs- und Vermarktungskonzept mit Darlegung der 

Umsetzungsschritte. 
 
� Zeitplan für die Realisierung. 
 
� Vorstellung Ihres Unternehmens und Angabe von beispielhaft umgesetzten 

Referenzobjekten. 
 
Von Bietergemeinschaften ist außerdem eine von allen Beteiligten unterzeichnete Erklärung 
abzugeben 
 

� in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Falle der Zuschlagserteilung erklärt wird 
� in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages 

bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist 
� dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber der Stadt Herrenberg 

rechtsverbindlich vertritt 
� dass alle Mitglieder gesamtschuldnerisch haften 
� welchen Sitz die Arbeitsgemeinschaft im umsatzsteuerlichen Sinn hat. 

 
Alle Bewerber und alle für den jeweiligen Bewerber tätig werdenden Personen erklären sich 
durch ihre Beteiligung am Bewerberverfahren mit den Verfahrensbedingungen dieser 
Ausschreibung einverstanden und anerkennen die in diesem Exposé aufgeführten 
Rahmenbedingungen. Eventuell gewünschte Abweichungen sind zu benennen und zu erläutern. 
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In der Bewerbung ist zudem anzugeben, ob nur Interesse am Erwerb der Gesamtfläche besteht 
oder ob auch ein Teilflächenerwerb in Betracht kommt. 
 
Kosten für die zu erbringenden Leistungen und für die zu erstellenden Unterlagen werden von 
der Stadt Herrenberg nicht übernommen. Die Planung erfolgt auf eigene Kosten und eigenes 
Risiko. 
 
 
    
10101010. B. B. B. Beurteilung / Beurteilung / Beurteilung / Beurteilung / Bewertungewertungewertungewertung der Bewerbungen der Bewerbungen der Bewerbungen der Bewerbungen    
 
    
Die Bewerbungen werden nach den nachfolgend dargestellten Kriterien bewertet. Diese geben 
eine allgemeine Orientierung, nach denen alle Bewerbungen gleichwertig verglichen werden 
können: 
 

� Städtebauliche Qualität des Konzepts 
 
� Architektonische und gestalterische Qualität 
 
� Attraktivität und Marktfähigkeit der Nutzungskonzeption 
 
� Energieversorgung und energieeffiziente Bauweise 
 
� Ökologische Ausrichtung und Nachhaltigkeit 
 
� Qualität des Investitions-, Finanzierungs- und Vermarktungskonzeptes 

 
 
Die Reihenfolge der Beurteilungskriterien stellt keine Rangskala oder Gewichtung dar. 
 
Die Entscheidung über die Vergabe des Grundstücks wird ggf. unter Beteiligung des 
Gestaltungsbeirats freibleibend vom Gemeinderat der Stadt Herrenberg getroffen. 
 
 
    
11111111. Besichtigung / Rückfragen. Besichtigung / Rückfragen. Besichtigung / Rückfragen. Besichtigung / Rückfragen    
 
 
Eine Besichtigung der angebotenen Flächen ist möglich. Allerdings kann die Betretung der 
Baustelle wegen der laufenden Erschließungsarbeiten eingeschränkt sein und die Betretung 
erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Die Bieter haben die Möglichkeit, schriftliche Rückfragen zur Ausschreibung bis zum 15.02.2012 
an das Bauverwaltungsamt der Stadt Herrenberg zu richten. Sofern die Fragen und Antworten 
wesentliche Inhalte der Ausschreibung und des Verfahrens betreffen, werden sie allen Bietern 
schriftlich mitgeteilt. 
 
 
    
11112222. . . . BewerbungsschussBewerbungsschussBewerbungsschussBewerbungsschuss / W / W / W / Weitereeitereeitereeitererrrr Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf    
 
 
Bewerbungen können ab sofort bis spätestens Montag, 05.03.2012, 12:00 Uhr (Ausschluss-
termin) bei der Stadtverwaltung Herrenberg (Bauverwaltung), Marktplatz 1, 71083 Herrenberg in 
einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Bewerbungsunterlagen Investorenprojekt 
An der Raingasse“ eingereicht werden. Bis zu diesem Termin werden alle eingehenden 
Bewerbungen gesammelt. Verspätete Bewerbungen werden nicht gewertet. 
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Nach Ablauf des Stichtags werden die eingegangen Unterlagen geprüft und bewertet. Die Durch-
sicht und Bewertung wird je nach Anzahl der eingehenden Bewerbungen ca. 4 – 6 Wochen in 
Anspruch nehmen. Soweit erforderlich werden auch der Gestaltungsbeirat der Stadt Herrenberg 
sowie ein externer Berater zu Energieeffizienz und ökologischen Fragen zur Beurteilung mit 
einbezogen. 
 
Nach abgeschlossener Prüfung erfolgt eine Beratung im Technischen Ausschuss und im 
Gemeinderat der Stadt Herrenberg, bei der über die Vergabe der Grundstücke an einen oder 
mehrere bestimmte Bewerber entschieden werden soll. Dies wird voraussichtlich im Mai/Juni 
2012 der Fall sein. 
 
 
 
11113333. Rechtliche Hinweise und Haftungsausschlüsse. Rechtliche Hinweise und Haftungsausschlüsse. Rechtliche Hinweise und Haftungsausschlüsse. Rechtliche Hinweise und Haftungsausschlüsse    
 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Bauträger, Baugemeinschaften, Investoren und Baufirmen, die 
sich dazu verpflichten, das jeweilige Baugrundstück innerhalb eines definierten Zeitraums mit 
einem oder mehreren bezugsfertigen Wohngebäude/n zu bebauen. Dabei können sich mehrere 
Interessenten auch zu einer gemeinsamen Bewerbung (Bietergemeinschaft) 
zusammenschließen. Ein Maklervertrag wird nicht erteilt, eine Provision, Vermittlungsgebühr, 
Bemühungsentgelt, Aufwendungsersatz o. ä. werden nicht gewährt bzw. erstattet. Für den Fall, 
dass die Bebauung der Grundstücke nicht innerhalb des festgelegten Zeitraums erfolgt, behält 
sich die Stadt ein im Grundbuch gesichertes Wiederkaufsrecht vor. 
 
Diese Ausschreibung erfolgt in einem nicht förmlichen Bieterverfahren; die Vorschriften des 
Vergaberechtes finden für diese Ausschreibung keine Anwendung. Die Auswahl der/des Käufer/s 
erfolgt freibleibend durch den Gemeinderat der Stadt Herrenberg.  
 
Aus der Teilnahme an der Ausschreibung oder der Abgabe eines Angebots lassen sich keine 
Verpflichtungen der Stadt Herrenberg ableiten. Ansprüche an die Stadt Herrenberg für den Fall 
der Nichtberücksichtigung eines Angebots oder für den Fall, dass ein Verkauf des Grundstücks 
aufgrund dieser Ausschreibung nicht erfolgt, werden ausgeschlossen. 
 
Die Stadt Herrenberg übernimmt keine Gewähr für Maßangaben in Plänen, Kostenschätzungen 
oder Gutachten. Die Bewerber haben sich eigenständig über alle ihre Bewerbung bestimmenden 
Faktoren kundig zu machen. Sollte ein Bewerber auf eine eigene Erhebung verzichten, so erfolgt 
dies auf eigenes Risiko unter Ausschluss jeglicher Haftung seitens der Stadt.  
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Nachtrieb & Weigel Speyer         23.02.2011 

 
Textteil zum Bebauungsplan „An der Raingasse“,  
Gemarkung Herrenberg, Flur Affstätt, Planbereich 21.01 
 
I. Allgemeine Angaben 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen bauplanungs- und 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft. 
 
II. Rechtsgrundlagen 
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 

2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 
 
2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 

22.04.1993 
 
3. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 357, 

358)  
 
4. Planzeichenverordnung (PlanzVO 90) vom 18.12.1990 

 
III. Textliche Festsetzungen  
 
1.  Planungsrechtliche Festsetzungen 
 (§ 9 (1) BauGB sowie §§ 1-23 BauNVO) 
 
1.1  Art der baulichen Nutzung 
  (§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 
 
1.1.1  Allgemeines Wohngebiet  
 (WA, § 4 BauNVO, § 1 (5) und (6) BauNVO) 

  
Die in § 4 (2) Ziff. 2 BauNVO genannten Schank- und Speisewirtschaften sind nicht 
zulässig (§ 1 (5) BauNVO).  
Die gemäß § 4 (3) Ziff. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen, nicht störenden 
Gewerbebetriebe sind nur als Räume zulässig (§ 1 (9) BauNVO). 
Die Ausnahmen gemäß § 4 (3) Ziff. 1, 3, 4 und 5 BauNVO sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes (§ 1 (6) BauNVO). 

  
1.1.2 Dorfgebiet 
 (MD, § 5 BauNVO, § 1 (5) und (6) BauNVO) 
  
 Die gemäß § 5 (2) Ziff. 8, 9 BauNVO allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen sind nicht zulässig (§1 (5) BauNVO). Die nach § 5 (3) BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes (§ 1 (6) BauNVO). 

 
1.1.3 Mischgebiet 
 (MI, § 6 BauNVO, § 1 (5) und (6) BauNVO) 
 
 Die gemäß § 6 (2) Ziff. 6- 8 BauNVO allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen 

und Vergnügungsstätten sind nicht zulässig (§1 (5) BauNVO). Die nach § 6 (3) BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes (§ 1 (6) BauNVO). 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO) 
 
 Entsprechend den im Plan eingeschriebenen maximalen Grundflächenzahlen, der Zahl der 

Vollgeschosse und der Höhe baulicher Anlagen. 
 
1.2.1 Höhe der baulichen Anlagen 
 (§§ 16 und 18 BauNVO) 
 
 Es gelten die Eintragungen im Bebauungsplan, bezogen auf die 

Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH).  
 

Die Traufhöhe wird von der EFH bis zum Schnittpunkt der Außenkante des Gebäudes mit 
der Oberkante Dachhaut, bei Flachdächern bis zur Oberkante Attika, gemessen. Die 
Traufhöhenfestsetzung gilt für jeweils 2/3 der Gebäudelänge an den Traufseiten.  
Als Außenkante des Gebäudes gelten Wände und/oder Stützen. Bei Gebäuden mit 
Pultdächern wird die maximale Traufhöhe an der niedrigeren Traufe gemessen. 

 
 Die Firsthöhe wird von der EFH bis zum Schnittpunkt der Oberkante Dachhaut der 

geneigten Hauptdachflächen gemessen. 
 Bei Pultdächern entspricht die festgesetzte maximale Firsthöhe der maximalen oberen 

Wandhöhe.  
 
 Bei Pultdächern im WA 1 darf die festgesetzte maximale Traufhöhe ausnahmsweise um 

1,5 m überschritten werden, wenn die festgesetzte maximale Firsthöhe und die minimale 
Dachneigung eingehalten werden. 

 
1.2.2 Höhenlage 
 (§ 9 (2) BauGB) 
  
 Für die höchstzulässige Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) ist in der Planzeichnung die 

Höhe über dem Bezugspunkt eingetragen.  
 Die Bezugspunkte sind im Bebauungsplan eingetragen; sind für Grundstücke mehrere 

Bezugspunkte angegeben, gilt das arithmetische Mittel der Bezugspunkte.  
  
 Die zulässige EFH kann um bis zu 0,2 m überschritten werden, wenn dabei die sonst 

maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen beibehalten werden. 
 
1.2.3  Zahl der Vollgeschosse 
 (§ 20 (1) BauNVO) 
 
 Es gelten die Eintragungen im Bebauungsplan. 
 
1.3 Bauweise  

(§ 9 (1) 2 BauGB und § 22 BauNVO) 
 
 Es gelten die Eintragungen im Bebauungsplan. 
 
1.4 Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten  
 (§ 9 (1) 6 BauGB) 
 
 In WA 1 bis WA 3 sind je Einzelhaus bzw. Doppelhaushälfte maximal zwei Wohneinheiten 

und bei Hausgruppen je Mittel- oder Endhaus maximal eine Wohneinheit zulässig. 
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1.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
 (§ 9 (1) 4 BauGB i. V. m. § 12 und § 14 (1) BauNVO) 
 
 Stellplätze, überdachte Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren 

Flächen bzw. auf den dafür festgesetzten Flächen zulässig. Bei Garagen ist auf der 
Zufahrtsseite zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von 5 m 
einzuhalten. 

 
 Ausnahmsweise können pro Baugrundstück  

• eine Garage und ein Stellplatz oder  
• ein überdachter Stellplatz und ein Stellplatz oder  
• zwei Stellplätze  

 außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden, wenn von der 
Hinterkante öffentlicher Verkehrsflächen mit Garagen oder überdachten Stellplätzen 
folgende Abstände eingehalten werden: 
• bei Garagen auf der Zufahrtsseite zwischen Garagentor und öffentlicher 
 Verkehrsfläche 5 m, ansonsten 1,0 m; 
• mit dem Dach von überdachten Stellplätzen auf allen Seiten 1,0 m. 

 
 Nebenanlagen, die Gebäude im Sinne des § 2 (2) LBO darstellen, sind außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen nur bis zu einer Größe von maximal 20 qm zulässig.  
 
1.6 Verkehrsflächen  
 (§ 9 (1) 11 BauGB) 
  
 Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist unverbindlich. 

Die in den zeichnerischen Festsetzungen im Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen 
dargestellten "Freihalteflächen Wendehammer" sind von nicht überfahrbaren baulichen 
Anlagen, Einfriedigungen und Bepflanzungen freizuhalten. 
 Im Bereich WA 1 nördlich der Straße 2 darf die Breite des Zu- und Abfahrtsbereiches je 
Baugrundstück max. 6 m betragen. 

 
1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 
(§ 9 (1) 20 BauGB) 

 
1.7.1 Stellplätze und ihre Zufahrten 
 Stellplätze und ihre Zufahrten sind - soweit keine wasserrechtlichen Vorschriften dagegen 

sprechen - versickerungsoffen (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, Dränpflaster, 
wassergebundener Belag) herzustellen. 

 
1.7.2  Obstwiese, Eingrünungsflächen 
 Die im Plan entsprechend festgesetzten (z. B. Obstwiese, Eingrünung, Baumallee, 

Spielplatz) Flächen sind von jeder Bebauung freizuhalten. Sie dienen als Flächen für 
Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in Natur und Landschaft. 

 
1.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

(§ 9 (1) 21 BauGB) 
 Gemäß Planeintrag sind Leitungsrechte zugunsten der Stadt Herrenberg bzw. in WA 3 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der südlich angrenzenden Grundstücke 
festgesetzt. 

 
1.9 Flächen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen und  
 Sträuchern  
 (§ 9 (1) 25 a + b BauGB) 
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1.9.1 Öffentliche Grünfläche "Obstwiese" 
 Es sind Obstbäume in einem Regelabstand von ca. 10 m zu pflanzen. Die bestehenden 

Obstbäume sind in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten und bei natürlichem Abgang zu 
ersetzen. Die Flächen sind als Wiesenfläche zu unterhalten. Das Anpflanzen von 
Sträuchern innerhalb dieser Flächen ist nicht zulässig. Stützmauern, Einfriedigungen, 
Flächenbefestigungen mit der Ausnahme von Wegen sowie Geländemodellierungen sind 
nicht zulässig. Nebenanlagen, oberirdische Garagen und Stellplätze dürfen nicht errichtet 
werden.  

  
 Innerhalb der Grünfläche "Obstwiese" sind einzelne Lesesteinhaufen anzulegen. 
  
1.9.2 Öffentliche Grünfläche "Spielplatz" 
 Die Spielplatzfläche ist als Wiese anzulegen und mit heimischen Bäumen und Sträuchern 

zu bepflanzen. Die bestehenden Obstbäume sind in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten 
und bei natürlichem Abgang durch heimische Bäume zu ersetzen. Die Anlage von Wegen 
und Spielgeräten ist zulässig. 

 
1.9.3 Private Grünflächen "Eingrünung" 
 In den festgesetzten Flächen entlang dem nördlichen und östlichen Ortsrand sind Sträucher 

aus der nachfolgenden Artenliste im Abstand von maximal 1,50 m zu pflanzen. Sie müssen 
eine Pflanzhöhe von mindestens 0,60 m aufweisen. Zusätzlich ist pro Baugrundstück 
zwischen den einzelnen Sträuchern mindestens ein Baum als Hochstamm aus der 
nachfolgenden Pflanzenliste zu pflanzen, Mindestpflanzqualität: Stammumfang 18 - 20 cm 
(gemessen in 1m Höhe). Innerhalb von 5 Jahren nach Baufertigstellung ist ein 
geschlossener Heckenstreifen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.  

 
 Die nachfolgenden Sträucher können alternativ verwendet werden: 

 
Faulbaum Rhamnus frangula 
Ein- und Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
 Crataegus Laevigata 
Hundsrose Rosa canina 
Kartoffelrose Rosa rugosa 
Hartriegel Cornus sanguine 
Kornelkirsche Cornus mas 
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 
Wolliger Schneeball Viburnum Lantana 
Liguster Ligustrum vulgare 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Haselnuß Corylus avellana 
Weiden Salix spec. 
Berberitze Berberis vulgaris 

 
 Die nachfolgenden Baumarten können alternativ verwendet werden: 

 
Birke Betula pendula 
Kiefer Pinus sylvestris 
Stieleiche Quercus robur 
Vogelkirsche Prunus avium 
Traubenkirsche Prunus padus 
Walnuß Juglans regia 
Feldahorn Acer Campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Esche Fraxinus excelsior 
Salweide Salix caprea 
Eberesche Sorbus Arten 
Vogelbeere Sorbus aucuparia 
 
Das zusätzliche Pflanzen heimischer Obstbaumsorten ist ebenfalls zulässig. 
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1.9.4 Einzelbäume auf privatem Grundstück 
 Pro Baugrundstück ab einer Grundstücksgröße von 300 qm ist mindestens ein heimischer, 

standortgerechter hochstämmiger Obst- oder Laubbaum unter Beachtung des 
Nachbarrechts zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 
 Die nachfolgenden Baumarten können alternativ verwendet werden: 

 
Apfel, Birne, Süßkirsche  
Zwetschgen, Pflaumen  
Feldahorn Acer campestre 
Weißdorn Crataegus monogyna 
Mehlbeere  Sorbus aria 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Eibe Taxus baccata 
Blutpflaume Prunus cerasifera 'Nigra' 
Elsbeere Sorbus torminalis 
Felsenbirne Amalanchier Lamarckii 

 
1.9.5 Private Grünfläche "Baumallee" 
 Es sind Einzelbäume im Abstand von ca. 15 m zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  
 Die nachfolgenden Baumarten können alternativ verwendet werden: 

 
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 'Browers' 
Spitzahorn Acer platanoides 'Columnare' 
 

1.9.6 Einzelbäume im Straßenraum 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind gemäß Planeintrag standortgerechte 
Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 0,25 m als Einzelbäume im Abstand von 
ca. 15 m fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Vom Standort der im Plan 
festgesetzten Baumpflanzungen kann geringfügig abgewichen werden, wenn dies aus 
technischen Gründen oder aufgrund notwendiger Grundstückszufahrten erforderlich ist.  
 
Die nachfolgenden Baumarten können alternativ verwendet werden: 
 
Stadtbirne Pyrus calleryana 'Chanticleer' 
Weißgraue Wildbirne Pyrus canescens 
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 'Browers' 
Apfeldorn Crataegus Lavallei 'Carrierei' 
Spitzahorn Acer platanoides 'Columnare' 

 
1.10 Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers 
 (§ 9 (1) 26 BauGB ) 
 
 Randeinfassungen mit Hinterbeton sowie Böschungsflächen sind, soweit sie zur 

Herstellung des Straßenkörpers erforderlich und nicht bereits als Böschungen 
gekennzeichnet sind, auf den angrenzenden privaten Grundstücksflächen bis zu einer Tiefe 
von 2,0 m zu dulden. 

  
 Die Böschung nördlich der Conrad-Weiser-Straße (Private Grünfläche "Baumallee") ist zu 

erhalten; in ihren Randbereichen sind Randeinfassungen mit Hinterbeton zulässig. 
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IV. Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) 
  
1. Gestaltung der Dachflächen 
 (§ 74 (1) 1 LBO) 
 
1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind entsprechend den Einschrieben im Plan für 

Hauptgebäude nur  
• Satteldächer (SD), Dachneigung 25-38°,  
• versetzte Pultdächer (vPD), Dachneigung 15-38°  
• nach Norden geneigte Pultdächer (PD), Dachneigung 8-15°  
• Flachdächer (FD) in Kombination mit einem Staffelgeschoss (PD, FD) 

 zulässig.  
 

Es gilt in WA 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 Es gilt in WA 2, MD und MI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es gilt in WA 2.1, WA 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flachdächer sind zu begrünen (extensive Begrünung, Substratschicht mindestens 8 cm), 
als Terrasse zu nutzen oder zumindest zur Hälfte mit Anlagen zur Nutzung von 
Sonnenenergie zu überstellen. Das Staffelgeschoss ist an mind. drei Seiten mind. 2 m von 
der Außenwand zurückversetzt auszuführen und darf die maximale Firsthöhe nach den 
Festsetzungen zur Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

 
1.2 Für die Dacheindeckung von geneigten Dächern sind Ziegel oder Pfannen in den 

Farbskalen rot über braun zu anthrazit bis dunkelgrau zu verwenden.  
Die Farbwahl hat in Anlehnung an die RAL-Farben RAL 2001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 
3004, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7024, 7026 
und RAL 8012 zu erfolgen. 
Bei Pultdächern zwischen 8° und 15° ist alternativ eine Begrünung oder Blechbedachung 
zulässig.  
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 Die Dachflächen von Reihenhauseinheiten und Doppelhaushälften, die eine 

zusammenhängende Einheit bilden, sind hinsichtlich Dachneigung, Trauf- und Firsthöhen 
sowie Dachfarbe und Materialien einheitlich zu gestalten. 

  
1.3 Garagen und Carports sind als begrüntes Flachdach auszubilden. Von dieser Festsetzung 

ausgenommen sind Garagen, die in das Hauptdach integriert sind.  
 
1.4 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur im 1. Dachgeschoss zulässig. Die Summe 

der Längen der Gauben, Einschnitte und Nebengiebel darf insgesamt nicht mehr als die 
Hälfte der Trauflänge betragen; ihre Errichtung ist nur in einem Abstand von mindestens 
1,50 m von den Giebelseiten zulässig. Der Abstand zwischen einzelnen Dachaufbauten, 
Dacheinschnitten und / oder Nebengiebeln hat mindestens 1,50 m zu betragen. 

 
2. Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke / Einfriedungen 
 (§ 74 (1) 3 LBO) 
  
 Stützmauern, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, dürfen eine Höhe von maximal 

1,0 m nicht überschreiten. 
  
 Einfriedungen, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, dürfen eine Höhe von 

maximal 1,0 m nicht überschreiten. Hiervon ausgenommen sind lebende Einfriedungen. 
  
3. Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen 
 (§ 74 (1) 5 LBO) 
 
 Niederspannungsfreileitungen sind nicht zulässig. 
 
4. Mindestzahl von Stellplätzen je Wohneinheit 
 (§ 74 (2) 2 LBO) 
 
 Je Wohneinheit sind mindestens 1,5 Stellplätze, bei Gebäuden mit nur einer Wohneinheit 

mindestens zwei Stellplätze herzustellen. 
  
5. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 75 (3) LBO) 
 
 Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die örtlichen Bauvorschriften verstößt, handelt 

gemäß § 75 (3) LBO ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 75 (4) LBO mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 

 
V. Hinweise 
 
1. Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden. Nach 

§ 20 Denkmalschutzgesetz sind diese Bodenfunde unverzüglich der unteren 
Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Herrenberg anzuzeigen. Auf die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 27 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen. 

 
2. Erdaushub sollte möglichst vermieden werden. Unbelastetes Aushubmaterial soll im 

Baugebiet wieder eingebaut werden. Der Mutterboden ist im Baufeld abzutragen und nach 
Beendigung der Baumaßnahme und Tiefenlockerung des Unterbodens wieder aufzutragen. 
Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche 
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtung) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. 
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. 
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 
 

3. Bei der Bewirtschaftung von benachbarten landwirtschaftlichen Grundstücken und 
Betrieben können Emissionen, wie z.B. landwirtschaftstypische Gerüche oder Geräusche 
auftreten. 
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4. Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 ist eine Tötung oder Störung von 

besonders oder streng geschützten Arten verboten. Um eine unbeabsichtigte Tötung oder 
Störung von Brutvögeln und Fledermäusen zu vermeiden, wird empfohlen eine 
Baufeldbereinigung (Beseitigung von Bäumen und oberirdisches Abräumen der Baufläche) 
nur im Zeitraum von November bis Februar vorzunehmen. Nach § 39 
Bundesnaturschutzgesetz ist es in der Zeit vom 1. März bis 30. September grundsätzlich 
verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsflächen oder gärtnerisch 
genutzten Grundflächen stehen, zu fällen. Bei zulässigen Bauvorhaben ist eine Beseitigung 
der Gehölze auch außerhalb dieser Zeit möglich, wenn sichergestellt ist, dass keine 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden und die Maßnahmen möglichst 
schonend durchgeführt werden. 

 
5.  Nachbarrechtsgesetz 
 Bei Anpflanzungen und Einfriedigungen insbesondere gegenüber landwirtschaftlich 

genutzten Grundstücken sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes (NRG) Baden-
Württemberg zu beachten. 

 
6. Pflichten des Eigentümers 
 Nach § 126 Abs. 1 BauGB hat der Eigentümer Haltevorrichtungen und Leitungen für 

Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und 
des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf 
seinem Grundstück zu dulden. 
 

7.  Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III B des Zweckverbandes der 
Ammertal-Schönbuchgruppe und der Stadt Herrenberg. Die entsprechenden 
Schutzvorschriften der Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 
22.01.1992 mit den beiden Änderungen vom 20.10.2010 sind zu beachten. 
 

8. Hinsichtlich der hydrologischen Verhältnisse sowie der Gründung von Gebäuden wird auf 
die Ausführungen des Untersuchungsberichts BGU vom 17.02.1998 verwiesen. Dieser wird 
zur Einsicht beim Stadtplanungsamt Herrenberg bereitgehalten. 
 
Maßnahmen, die in das Grundwasser eingreifen könnten sind beim Landratsamt 
Böblingen, Wasserwirtschaft, rechtzeitig anzuzeigen und bedürfen ggf. einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. 
Falls Grundwasser in der Baugrube anfällt, ist deshalb sofort das Landratsamt Böblingen, 
Wasserwirtschaft, zu informieren. 
 

9. Im Plangebiet werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 nachts 
durch den Schienenverkehr um 3,4 dB (A) überschritten. Aktive Lärmschutzmaßnahmen 
entlang der Bahn kommen nicht in Betracht (Verhältnismäßigkeit). Die schalltechnischen 
Gutachten des Büros ISIS vom 18.09.2002 und 08.06.2009 liegen beim Stadtplanungsamt 
Herrenberg zur Einsicht bereit. 


